
Für inhaltliche Fragen zu unseren Leistungen steht 
Ihnen das Kundenberatungs-Team der Stadtbetriebe 
Unna zur Verfügung. 

Sie finden uns in der 
Viktoriastraße 12, 59425 Unna

Uwe Niederheidt  ☎ 02303 2003-28
Maria Willige-Schleep  ☎ 02303 2003-83
Ulrike Hüffer  ☎ 02303 2003-92
Karsten Richter  ☎ 02303 2003-22

     info@stadtbetriebe-unna.de

Änderungen von Gefäßgrößen, Wechsel von Abfuhr-
rhythmen usw. können Sie auch im Serviceportal der 
Kreisstadt Unna online beantragen. Weitere Fragen be-
antwortet der Bereich Steuern der Kreisstadt Unna.

n Serviceportal.unna.de

Sie finden uns im Rathaus,
Rathausplatz 1, 59423 Unna

Danica Leimbach ☎ 02303 103-275
Ingeborg Treese ☎ 02303 103-267
Daniel Tiede ☎ 02303 103-266

     steuern@stadt-unna.de

Aktuelle
Gebühreninformation
2021

Die Gebührenentwicklung im Jahr 2021 zeigt ein sehr 
unterschiedliches Bild. So ergibt sich beim Biomüll 
eine spürbare Gebührensenkung, während im Rest-
müllbereich eine moderate Steigerung zu verzeich-
nen ist.
Deutlicher steigen hingegen die Gebühren für die 
Straßenreinigung. Dies ist u. a. dadurch begründet, 
dass im Jahr 2021 weniger Mittel aus der Gebüh-
renausgleichsverbindlichkeit gebührenmindernd in 
die Kalkulation eingestellt werden konnten, da die 
Überdeckungen aus vergangenen Gebührenkalkula-
tionen weitgehend abgebaut und an die Gebühren-
zahler*innen zurückgegeben worden sind. 
Als zusätzlicher Faktor kommt hinzu, dass sich stei-
gende Umlagen, die alle Gebührenhaushalte bela-
sten, im Bereich Straßenreinigung mit seinem relativ 
geringen Gebührenvolumen prozentual besonders 
stark auswirken.
Bei den Gebühren in der Abwasserwirtschaft ist eine 
merkliche Steigerung im Schmutzwasserbereich 
festzustellen, insbesondere bedingt durch sinkende 
Wasserverbräuche, wohingegen die Gebühren für 
Niederschlagswasser nur geringfügig über dem Vor-
jahresniveau liegen.
Für die meisten Unnaer Haushalte steigen deshalb 
insgesamt die Gebühren. 

Die zusätzliche Belastung pro Monat beträgt für
n  die Musterfamilie (4 Personen) mit Eigenheim 4,00 €,
n die Musterfamilie (4 Personen) in der Mietwohnung 3,89 €,
n den Singlehaushalt 1,05 €.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Gebühren-
belastung für Abfall, Schmutz- / Niederschlagswasser 
und Straßenreinigung auf dem Niveau des Jahres 
2014 befindet.

Haben Sie noch Fragen?
Hinweise zur 
Gebührenentwicklung



Gebühren 2021
Prozentuale
Gebührenentwicklung Nutzen Sie unseren Service

Stadtbetriebe Unna
Viktoriastraße 12 • 59425 Unna

Telefon:  02303 2003-0
Telefax:  02303 2003-13
Info-Hotline: 0800 2003-999

info@stadtbetriebe-unna.de
www.stadtbetriebe-unna.de

Servicehof der Stadtbetriebe Unna
Viktoriastraße 27 • 59425 Unna

Öffnungszeiten Servicehof: 
Dienstag bis Freitag:
Sommerzeit 11.00 – 18.00 Uhr
Winterzeit 11.00  – 17.00 Uhr
Samstag:  08.00  – 14.00 Uhr

Restmüll
80 l   14-täglich 156,96 Euro
80 l 4-wöchentlich 78,48 Euro

120 l 14-täglich 235,44 Euro
120 l 4-wöchentlich 117,72 Euro
240 l 14-täglich 470,88 Euro
240 l 4-wöchentlich 235,44 Euro

1.100 l wöchentlich  4.316,40 Euro
1.100 l 14-täglich 2.158,20 Euro
1.100 l 4-wöchentlich 1.079,10 Euro

Biomüll
80 l 14-täglich 67,06 Euro

120 l 14-täglich 100,58 Euro
240 l 14-täglich 201,17 Euro

Altpapier 4-wöchentlich kostenlos

Niederschlagswasser
pro Quadratmeter 1,27 Euro

Schmutzwasser
pro Kubikmeter 2,88 Euro

Straßenreinigung 
pro Frontmeter
Fußgängerzone 64,05 Euro
Klasse I 7 x pro Woche 23,80 Euro
Klasse II 2 x pro Woche 6,80 Euro
Klasse III 1 x pro Woche 3,40 Euro
Klasse IV 14-täglich 1,70 Euro

Weitere Informationen unter: 
www.stadtbetriebe-unna.de

Restmüllentsorgung

n Die Gebühr steigt um 3,60 Prozent.

Biomüllentsorgung

n Die Gebühr sinkt um 5,97 Prozent.

Schmutzwasser

n Die Gebühr steigt um 7,06 Prozent.

Niederschlagswasser

n Die Gebühr steigt um 2,42 Prozent.

Straßenreinigungsgebühren

n Die Straßenreinigungsgebühren steigen in den 
 Reinigungsklassen I - IV um 18,47 bis  
 18,88 Prozent. In der Fußgängerzone steigen  
 die Straßenreinigungsgebühren um 19,07 Pro- 
 zent.

Sie erhalten auch in diesem Jahr 

keine neuen Gebührenmarken – 

die Marken aus 2014 sind auch 

2021 gültig. 


